Baubeschreibung – BV Augustin-Wibbelt-Str in Beckum

_______________________________________________________________________________________


BESCHREIBUNG DER BAUMAßNAHME

1. Objektbeschreibung
Kanalerneuerung Augustin-Wibbelt-Str in 59269 Beckum.
Die örtliche Bauüberwachung obliegt: 

Namentliche Bekanntmachung erst nach der Auftragsvergabe_

___________________________________________________
Die Bauoberleitung obliegt: 

Namentliche Bekanntmachung erst nach der Auftragsvergabe_

___________________________________________________
Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden.

2. Lage der Baustelle
Der städtische Abwasserbetrieb Beckum (SAB) beabsichtigt die Erneuerung des Mischwasserkanals in der „Augustin-Wibbelt-Str“ vom Einmündungsbereich der Straße „Everkeweg“ bis zum Kreuzungsbereich Augustin-Wibbelt-Str /Bremerstraße.
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Bild 1: Übersichtskarte groß, unmassstäblich (Quelle: www.tim-online.nrw.de)
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Bild 2: Übersichtskarte klein, unmassstäblich (Quelle: www.tim-online.nrw.de)

3. Allgemeine Beschreibung der Bauleistung und des Bauablaufes
Der Maßnahmenbereich befindet sich im Stadtgebiet Beckum und erstreckt sich entlang der Augustin-Wibbelt-Straße von der Kreuzung Augustin-Wibbelt-Straße / Everkeweg bis zur Kreuzung Augustin-Wibbelt-Straße / Bremer Straße einschließlich der Kreuzungsbereiche. Die Augustin-Wibbelt-Straße ist als innerörtliche Wohnstraße ausgebildet und dient überwiegend dem Anlieger- und Besucherverkehr.
Die Fahrbahnoberfläche besteht überwiegend aus Asphalt; lediglich im Bereich der Kreuzung Augustin-Wibbelt-Straße / Bremer Straße ist die Oberfläche mit Pflastersteinen ausgeführt. Die Fahrbahn ist beidseitig durch eine einzeilige Rinne mit Hochbord eingefasst, daran anschließend sind auf beiden Seiten durchgehende Gehwege bis zu den Grundstücksgrenzen vorhanden. Die Maßnahme erfolgt innerhalb eines bebauten Wohngebiets unter Berücksichtigung der Erreichbarkeit der angrenzenden Grundstücke sowie der vorhandenen Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur.
Im Zuge der Bauarbeiten ist im Kreuzungsbereich Augustin-Wibbelt-Straße / Bremer Straße eine vollständige Sperrung der Sackgasse Bremer Straße erforderlich.
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Bild 3:Kreuzung Bremerstr. / Augustin-Wibbelt-Str.
Bild 4: Augustin-Wibbelt-Str
(Blickrichtung Everkeweg)
(Blickrichtung Everkeweg)
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Bild 5: Kreuzung Augustin-Wibbelt-Str / Everkeweg
Bild 6: Kreuzung Augustin-Wibbelt-Str / Everkeweg
(Blickrichtung Everkeweg)




(Blickrichtung Bremerstr.)
4. Zeitliche Abläufe

Submission: 
26.02.2026
Vergabe: 
10.03.2026
Baubeginn: 
23.03.2026
Durchführung:
rd. 3 Monate

Fertigstellung: 
spätestens am 30.06.2026
Die Baumaßnahme soll spätestens (einschließlich der Schlussrechnungsstellung und Dokumentation) bis zum 31.07.2026 abgeschlossen sein. Nach Beginn der Arbeiten dürfen keine Unterbrechungen stattfinden.

5. Art und Umfang der Arbeiten

Der bestehende Mischwasserkanal DN 300 aus Beton verläuft innerhalb der Fahrbahn der Augustin-Wibbelt-Straße, symmetrisch zur Straßenachse in südlicher Richtung. Im Zuge der Maßnahme wird der vorhandene Kanal vollständig zurückgebaut und durch einen neuen Kanal DN 400 ersetzt. Die Anschlüsse der Straßeneinläufe sowie der Hausanschlüsse werden im Rahmen der Arbeiten erneuert.
Der neue Mischwasserkanal DN 400 aus PVC-U wird in gleicher Trasse wie der Bestandskanal in der Augustin-Wibbelt-Straße verlegt. Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten ist die gesamte Straßenoberfläche durch den Einbau einer neuen Asphalt-Tragdeckschicht fachgerecht wiederherzustellen. Während der Tiefbauarbeiten sind zudem Handschachtungs- und Sicherungsarbeiten im Bereich bestehender Versorgungsleitungen auszuführen.

Grundsätzlich handelt es sich beim Kanalaustausch in der Augustin-Wibbelt-Str um folgende Hauptleistungen: 
· 550 m² Schwarzdecke bis 12 cm schneiden und aufbrechen (gefährlich pechhaltiger Straßenaufbruch, Verwertungsklasse B)
· 40 to teer- und PAK-haltiges Asphaltmaterial entsorgen

· 220 m³ Schottertragschicht (Grobschlag, Bauschutt, Packlagen) aufnehmen und entsorgen, > RC-3
· 30 Stck Versorgungsleitungen (Strom-, Gas-, Wasser-, Medienleitungen) freilegen und sichern

· 300 m³ Kanalgraben bis T = 3,00 m herstellen, Boden bis Z 2 entsorgen
· 120 m³ Füllboden liefern

· 680 m² Baugrubensicherung durch Normverbau bis 3,00 m

· 115 m Betonkanal DN 300 aufnehmen und entsorgen

· 35 m Anschlussleitung (Kunststoff, Steinzeug) bis DN 200 aufnehmen

· 4 Stck Straßenablauf aufnehmen und neu versetzen

· 110 m Kanalneubau MW Hauptkanal, DN 400 PVC-U
· 6 Stck Kanalneubau Hausanschlussleitung DN 150 PVC-U
· 3 Stck Schachtneubau, Betonschächte F 1,00 - 1,50
· 315 m Reinigung, TV-Abnahme und Dichtheitsprüfung nach Neubau

· 550 m² Wiederherstellung Tragdeckschicht Augustin-Wibbelt-Str, D = 10 cm

· 120 m Planumsdrainage herstellen, Straßenbau

Versorgerarbeiten/ Digitalisierungs-/ und Beleuchtungsarbeiten:
Seitens der Versorger sind keine umfangreichen Erneuerungs- oder Modernisierungsmaßnahmen vorgesehen. Einzig die Hausanschlüsse (Wasser) der Hausnummer 7/9 werden erneuert. 
6. Baustelleneinrichtung/ Bauzeitenplan

Der Auftragnehmer hat sich mit dem Bauherren über die Lage der Baustelleneinrichtung abzustimmen, damit für den öffentlichen Verkehr möglichst keine Beeinträchtigung entsteht. 

Die an das Baufeld angrenzenden Grundstücke/Flurstücke sind privat. Eine Befahrung bzw. eine Nutzung als Lagerplatz sind somit nicht möglich. Abstimmungen über die Benutzung von Privatgrundstücken sind vom AN mit den Eigentümern direkt zu führen. An Baubaracken und -geräten hat die ausführende Firma ihre Firmenanschrift deutlich sichtbar anzubringen. Alle anfallenden Kosten und Gebühren für Baustelleneinrichtung sind für die Dauer der Bauzeit bis 30 Tage nach Endabnahme mit der „Baustelleneinrichtung“ abgegolten. Mehrmaliger An- und Abtransport aufgrund von evtl. Bauzeitunterbrechung durch den AN bzw. durch Arbeiten in Teilabschnitten ist in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. 

Der Auftragnehmer hat einen Bauzeitenplan vor Beginn der Arbeiten aufzustellen, einzureichen und nach Genehmigung durch die Bauherren fortzuschreiben. Der genehmigte Bauzeitenplan wird Vertragsbestandteil.

Der Auftragnehmer hat die Terminentwicklung laufend zu überwachen, regelmäßig hierüber zu berichten und den Ausführungsterminplan bei durchgängigen bzw. grundlegenden Veränderungen korrigiert wie vor beschrieben, erneut einzureichen. 

Alle vertraglichen Leistungen sind vom Auftragnehmer termingerecht entsprechend dem Vertrags-Bauzeitenplan zu erbringen. Dabei ist es allein in das Ermessen des Auftragnehmers gestellt, Leistungen zur Erfüllung seiner terminlichen Verpflichtungen auch außerhalb normaler Arbeitszeiten zu erbringen. 

Das Einholen hierfür erforderlicher behördlicher Genehmigungen (bei Gewerbeaufsicht, Ordnungsamt etc.) ist Sache des Auftragnehmers. 

Bauzeitenunterbrechungen aufgrund von Witterungseinflüssen, mit denen normalerweise gerechnet werden muss, führen nicht zu einer Bauzeitenverlängerung und sind vor Beginn der Baumaßnahme in dem zu erstellenden Bauzeitenplan zu berücksichtigen (sh. VOB/B). Verzögerungen, die die festgelegten Termine beeinflussen und Verzögerungen, die der Auftragnehmer auch nach Abstimmung mit der Bauüberwachung nicht in geeigneter Form an anderer Stelle ausgleichen kann, hat er dem AG unverzüglich in einem besonderen Schreiben zur Kenntnis zu geben.
Sofern in den Leistungsbeschreibungen nicht ausdrücklich etwas anderes festgelegt wurde, verstehen sich sämtliche Leistungen zu den einzelnen Positionen einschließlich Lieferung aller Baustoffe

7. Objektüberwachung

Die Objektüberwachung und Koordinierung der Abwicklung des Bauvorhabens als "örtliche Bauüberwachung“ wird von der Stadt Beckum und von einem separaten Ingenieurbüro durchgeführt. 

Die Bauüberwachung des Auftraggebers hat das Recht, vom Auftragnehmer oder seinem Vertreter jegliche Auskunft zu verlangen, die sie zur Durchführung ihres Aufsichts- oder Überwachungsrechtes für erforderlich hält. Sie hat Zutritt zu den Arbeitsplätzen, Werkstätten und Lagerräumen, wo die vertragliche Leistung oder ein Teil von ihr hergestellt wird oder die hierfür bestimmten Stoffe und Bauteile gelagert werden. 

Die Bauüberwachung hat das Recht, in Absprache mit den Auftraggebern Anordnungen zu treffen, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Leistung erforderlich sind. Die Anordnungen werden grundsätzlich dem Auftragnehmer oder seinem berechtigten Vertreter erteilt. 

Der Auftraggeber oder sein örtlicher Vertreter kann die Abberufung des Vertreters des Auftragnehmers verlangen, wenn eine vernünftige Zusammenarbeit nicht möglich ist oder wenn der Vertreter des Auftragnehmers ihm nicht die Gewähr für eine vertragsgemäße Durchführung der Leistung zu bieten scheint. Der Auftragnehmer hat die vertragliche Leistung unter eigener Verantwortung nach den anerkannten Regeln und dem letzten Stand der Technik auszuführen unter Berücksichtigung der Leistungsbeschreibung. Die gesetzlichen, polizeilichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften sind bei der Durchführung der Arbeiten genau zu beachten und einzuhalten. 
Der Auftraggeber erwirkt die zur Ausführung der Arbeiten erforderliche Erlaubnis oder Genehmigung der betroffenen Behörden und Dienststellen. Die darin enthaltenen Auflagen und Bedingungen hat der Auftragnehmer zu beachten und einzuhalten. Die Aufnahme erlaubnis- oder genehmigungspflichtiger Arbeiten hat der Auftragnehmer rechtzeitig über den Auftraggeber, den beteiligten Behörden und Dienststellen mitzuteilen. 
Der Auftragnehmer hat sich, falls ihm eine vorläufige Erlaubnis zur Arbeitsaufnahme erteilt wird, über die zu erwartenden Auflagen und Bedingungen zu erkundigen und diese zu beachten und einzuhalten. Dem Auftragnehmer wird die Wahrnehmung aller durch die Unfallverhütungsvorschriften, Berufsgenossenschaften, Straßenverkehrsordnung, sowie durch die Bauaufsichtsbehörden auferlegten Verpflichtungen in vollem Umfang übertragen. Schadensfälle und Unfälle sind der Bauüberwachung des Auftraggebers unverzüglich auf schnellstem Wege mitzuteilen und schriftlich zu bestätigen. Die aus den o.g. Auflagen und Bedingungen entstehenden Kosten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

8. Bauausführung

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keine Preisaufschläge und Zeitzuschläge bei evtl. Behinderung der Bauarbeiten durch Verkehr und parallel laufende Bauarbeiten gewährt werden. Sämtliche Gerätedispositionen, einschl. Abtransporte der Geräte und Maschinen, sowie Zwischentransport von Materialien, vom Auftragnehmer zu vertretende Bauzeitenunterbrechungen sind mit den Einheitspreisen bis zum Abschluss der Baumaßnahme abgegolten. 

Eine Preisgleitklausel wird ebenfalls nicht vereinbart.
Die Arbeitsbereiche hat der Auftragnehmer während der gesamten Bauzeit durch Absperrungen zu sichern. Die Kosten hierfür sind in den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses einzurechnen.

Vor Inangriffnahme von Erdarbeiten hat sich der Auftragnehmer bei den einzelnen Versorgungsunternehmen, über das Vorhandensein von Versorgungsleitungen mit den dazugehörigen Einbauteilen zu erkundigen und anzeigen zu lassen. Alle Beschädigungen von Versorgungsleitungen sind kostenmäßig vom Auftragnehmer zu tragen. Zur Vermeidung von Beschädigungen ist die Lage der Versorgungsleitungen durch Querschläge bzw. Suchschlitze festzustellen. Diese werden, falls erforderlich, in entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses vergütet. Die Hauptachse und die Schachtstandorte sind vom Auftraggeber abgesteckt, alle weiteren Absteckungen muss der Auftragnehmer durchführen. Bereits vermarkte bzw. abgesteckte Grenzen sind sorgfältig zu beachten. 
Die angezeigten Grenzsteine und Markierungen (Polygonpunkte), die durch Nichtbeachtung entfernt werden, sind vom Auftragnehmer wieder herstellen zu lassen. Sollte es erforderlich werden, diese Punkte während der Bauzeit umzusetzen, so ist dies der Bauüberwachung zu melden. Die durch die Baufirma auszuführenden Vermessungsarbeiten müssen von einem Vermessungsingenieur vorgenommen werden

Die Versorgung der Baustelle mit Strom und Wasser erfolgt durch den AN.

9. Bauausführungsunterlagen

Für die Baumaßnahme werden dem AN alle notwendigen Planunterlagen, Gutachten und Beprobungen etc. kostenfrei zur Verfügung gestellt. Alle dem Auftragnehmer übergebenen Zeichnungen bleiben ausschließlich Eigentum des Auftraggebers. Sie dürfen ohne seine Genehmigung weder kopiert, vervielfältigt noch veröffentlicht werden, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Baugrunduntersuchung:

Für die Baumaßnahme wurde im Januar 2026 ein überarbeitetes Bodengutachten erstellt. Dieses Bodengutachten liegt den Ausschreibungsunterlagen bei.

Kampfmittel:

Der AG hat im Vorfeld eine Luftbildauswertung bei der Bezirksregierung durchführen lassen. In dem Erschließungsgebiet ist keine Verdachtsfläche vorhanden.

Sollten aber dennoch Kampfmittel gefunden werden, sind sämtliche Arbeiten in den betroffenen Bereich unmittelbar einzustellen, die Polizei oder die örtliche Ordnungsbehörde zu informieren. Den besonderen Anweisungen ist unmittelbar Folge zu leisten. Für evtl. Stillstände der Arbeiten und sich daraus ergebende zeitliche Verzögerungen etc. können keine Mehrforderungen gegenüber dem AG gefordert werden.

Die Arbeiten sind in diesem Fall erst nach Freigabe des AG/ der Bezirksregierung Arnsberg wieder aufzunehmen.

10. Abrechnung/ Stundenlohnarbeiten/ Nebenleistungen
Die Rechnungen sind an den Auftraggeber einzureichen. Die Rechnungen zu stellen an: 

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum
Weststraße 46,
59269 Beckum 

Wenn sich bei der Prüfung der Schlussrechnung deren Unzulänglichkeit herausstellt, so beginnt die Frist für die Schlusszahlung mit der Einreichung der für die Prüfung und Feststellung geeigneten Schlussrechnung von neuem. 
Der Auftraggeber ist berechtigt, eine Sicherheitsleistung aufzurechnen oder Gegenforderungen einzubehalten, die sich ergeben aus Kosten, die ihm entstehen, aus der Bearbeitung mehrmaliger erfolgloser Abnahmetermine, von Abtretungen, Pfändungen, Zahlungsverboten usw., und wenn der Auftragnehmer im Vergleich oder Konkurs fällt. 
Ebenso ist der AG berechtigt, Gegenforderungen einzubehalten, die aufgrund erhöhten Bauüberwachungsaufwandes, wie z.B. Überschreiten der Ausführungsfrist, entstehen. Die Höhe der Kosten berechnet die Bauüberwachung zum Nachweis, nach dem jeweils angemessenen üblichen Gebührensatz für Zeitaufwand und Nebenkosten nach HOAI, jeweils gültiger Stand.
Tage-oder Stundenlohnarbeiten sowie jegliche Arbeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses dürfen nur auf ausdrückliche Anweisung bzw. Bewilligung der örtlichen Bauüberwachung erfolgen und sind unverzüglich zur schriftlichen Bestätigung vorzulegen. Alle Arbeiten müssen in ihren Maßen und Mengen vor Arbeitsbeginn schriftlich festgelegt und anerkannt werden.
Nebenleistungen sind - soweit nicht nach besonderen Leistungspositionen zu verrechnen - in die Einheitspreise des Angebotes einzukalkulieren. Hierbei sind alle, sich aus der Leistungsbeschreibung ergebenden, Nebenleistungen zu berücksichtigen.

11. Zahlungen, Gewährleistung

Abschlagsrechnungen sind mit Massenberechnungen und Kopien der Aufmaße einzureichen. Lohn- und Gehaltsnebenkosten sind in die Einheitspreise einzurechnen. Evtl. Lohn- und Materialpreiserhöhungen werden nicht vergütet, bis Fertigstellung des Bauwerkes. Die Gewährleistung beträgt nach VOB 5 Jahre.
______________________________________________________________________________________
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